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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Marktinfrastruktur Marktinfrastruktur 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 1. Für die Zwecke dieses Hauptstückes gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 

 10. multilaterales Handelssystem (MTF): ein multilaterales Handelssystem .  10. multilaterales Handelssystem (MTF): ein multilaterales Handelssystem 
gemäß § 1 Z 24 WAG 2018. 

 11. bis 17. …  11. bis 17. … 

 18. Börseunternehmen: ein Maktbetreiber gemäß Z 17 oder der Betreiber 
einer allgemeinen Warenbörse. 

 18. Börseunternehmen: ein Marktbetreiber gemäß Z 17 oder der Betreiber 
einer allgemeinen Warenbörse. 

 19. bis 25. …  19. bis 25. … 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Geregelter Markt Geregelter Markt 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Allgemeines Allgemeines 

Belastbarkeit der Systeme und Notfallsicherungen Belastbarkeit der Systeme und Notfallsicherungen 

§ 10. (1) bis (5) … § 10. (1) bis (5) … 

(6) Das Börseunternehmen muss in der Lage sein, den Handel vorübergehend 
einzustellen oder einzuschränken, wenn es kurzfristig zu einer erheblichen 
Preisbewegung bei einem Finanzinstrument auf diesem Markt oder einem 
benachbarten Markt kommt, und in Ausnahmefällen, jedes Geschäft zu stornieren, 
zu ändern oder zu berichtigen. Das Börseunternehmen hat sicherzustellen, dass die 
Parameter für die Einstellung des Handels so in geeigneter Weise austariert 
werden, dass der Liquidität bei den einzelnen Kategorien und Teilkategorien von 

(6) Das Börseunternehmen muss in der Lage sein, den Handel vorübergehend 
einzustellen oder einzuschränken, wenn eine Notfallsituation vorliegt oder es 
kurzfristig zu einer erheblichen Preisbewegung bei einem Finanzinstrument auf 
diesem Markt oder einem benachbarten Markt kommt, und in Ausnahmefällen, 
jedwedes Geschäft zu stornieren, zu ändern oder zu berichtigen. Das 
Börseunternehmen hat sicherzustellen, dass die Parameter für die Einstellung des 
Handels so in geeigneter Weise austariert werden, dass der Liquidität der einzelnen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vermögenswerten, der Art des Marktmodells und der Art der Nutzer Rechnung 
getragen wird und die Möglichkeit besteht, wesentliche Störungen eines 
ordnungsgemäßen Handels zu unterbinden. 

Kategorien und Teilkategorien von Vermögenswerten, der Art des Marktmodells 
und der Art der Nutzer Rechnung getragen wird und die Möglichkeit besteht, 
wesentliche Störungen eines ordnungsgemäßen Handels zu unterbinden. 

 (6a) Das Börseunternehmen hat auf seiner Webseite Angaben zu den 
Umständen, die zur Einstellung oder Beschränkung des Handels führen, und die 
Grundsätze für die Festlegung der wichtigsten technischen Parameter, die dazu 
verwendet werden, zu veröffentlichen. 

 (6b) Die FMA hat geeignete Maßnahmen, insbesondere durch die Ausübung 
ihrer Aufsichtsbefugnisse gemäß § 93 Abs. 2 Z 7 und 9 bis 12, zu ergreifen, um das 
normale Funktionieren der Märkte wiederherzustellen, wenn das 
Börseunternehmen den Handel gemäß Abs. 6 trotz erheblicher Kursbewegungen, 
die ein Finanzinstrument oder damit zusammenhängende Finanzinstrumente 
betreffen und zu marktstörenden Handelsbedingungen auf einem oder mehreren 
Märkten geführt haben, nicht einstellt oder beschränkt. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

§ 15. (1) … § 15. (1) … 

 (1a) Das Börseunternehmen kann in Bezug auf Aktien mit einer 
internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN), die außerhalb des EWR vergeben 
wurde, oder Aktien mit einer EWR-ISIN, die an einem Handelsplatz in einem 
Drittstaat in der Landeswährung oder in einer nicht dem EWR zuzuordnenden 
Währung gemäß Art. 23 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
gehandelt werden, für die der Handelsplatz, der in Bezug auf die Liquidität der 
wichtigste Markt ist, in einem Drittstaat liegt, die gleiche Tick-Größe vorsehen, die 
an diesem Handelsplatz gilt. 

(2) … (2) … 

Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren  

§ 16. Das Börseunternehmen, alle Börsemitglieder und –besucher sind 
verpflichtet, die im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren, die sie benutzen, um das 
Datum und die Uhrzeit von Ereignissen aufzuzeichnen, die gemeldet werden 
müssen, zu synchronisieren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten zum 
Handel am geregelten Markt 

Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten zum 
Handel am geregelten Markt 

§ 17. (1) Das Börseunternehmen hat unbeschadet des § 93 Abs. 2 Z 7 den 
Handel mit einem Finanzinstrument, das den Regeln des geregelten Marktes nicht 
mehr entspricht, auszusetzen, sofern eine solche Maßnahme nicht den 
Anlegerinteressen oder dem Interesse am ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Marktes entgegensteht. 

§ 17. (1) Das Börseunternehmen hat unbeschadet des § 93 Abs. 2 Z 7 und Z 12 
den Handel mit einem Finanzinstrument, das den Regeln des geregelten Marktes 
nicht mehr entspricht, auszusetzen, sofern eine solche Maßnahme nicht den 
Anlegerinteressen oder dem Interesse am ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Marktes entgegensteht. 

(2) Das Börseunternehmen, das den Handel mit einem Finanzinstrument 
aussetzt oder dieses vom Handel gemäß Abs. 1 ausschließt, hat ebenfalls den 
Handel mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, auszusetzen oder sie 
vom Handel auszuschließen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele der 
Aussetzung des Handels mit dem zugrundeliegenden Finanzinstrument oder dessen 
Ausschlusses vom Handel erforderlich ist. Das Börseunternehmen hat seine 
Entscheidung über die Aussetzung des Handels mit dem Finanzinstrument oder mit 
entsprechenden Derivaten oder deren Ausschluss vom Handel zu veröffentlichen 
und die einschlägigen Entscheidungen dafür der FMA zu übermitteln. 

(2) Das Börseunternehmen, das den Handel mit einem Finanzinstrument 
aussetzt oder dieses vom Handel gemäß Abs. 1 ausschließt, hat ebenfalls den 
Handel mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, auszusetzen oder sie 
vom Handel auszuschließen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele der 
Aussetzung des Handels mit dem zugrundeliegenden Finanzinstrument oder dessen 
Ausschlusses vom Handel erforderlich ist. Das Börseunternehmen hat seine 
Entscheidung über die Aussetzung des Handels mit dem Finanzinstrument oder mit 
entsprechenden Derivaten oder deren Ausschluss vom Handel zu veröffentlichen 
und die einschlägigen Entscheidungen dafür der FMA zu übermitteln. 

(3) Die FMA hat, sofern die Aussetzung oder der Ausschluss gemäß Abs. 1 in 
ihrem Zuständigkeitsbereich veranlasst wurde, vorzusehen, dass andere 
inländische geregelte Märkte, MTF, OTF und systematische Internalisierer, die mit 
demselben Finanzinstrument oder mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k 
WAG 2018 handeln, die mit dem betreffenden Finanzinstrument verbunden sind 
oder sich darauf beziehen, den Handel mit diesem Finanzinstrument oder diesen 
Derivaten ebenfalls aussetzen oder sie vom Handel ausschließen, sofern die 
Aussetzung oder der Ausschluss gemäß Abs. 1 durch einen mutmaßlichen 
Marktmissbrauch, ein Übernahmeangebot oder die Nichtveröffentlichung von 
Insider-Informationen über den Emittenten oder das Finanzinstrument unter 
Verstoß gegen die Art. 7 und 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 bedingt ist, 
außer in den Fällen, in denen durch eine solche Aussetzung oder einen solchen 
Ausschluss die Anlegerinteressen oder das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Marktes erheblich geschädigt werden könnten. 

(3) Die FMA hat, sofern die Aussetzung oder der Ausschluss gemäß Abs. 1 in 
ihrem Zuständigkeitsbereich veranlasst wurde, vorzusehen, dass andere 
inländische geregelte Märkte, MTF, OTF und systematische Internalisierer, die mit 
demselben Finanzinstrument oder mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j 
WAG 2018 handeln, die mit dem betreffenden Finanzinstrument verbunden sind 
oder sich darauf beziehen, den Handel mit diesem Finanzinstrument oder diesen 
Derivaten ebenfalls aussetzen oder sie vom Handel ausschließen, sofern die 
Aussetzung oder der Ausschluss gemäß Abs. 1 durch einen mutmaßlichen 
Marktmissbrauch, ein Übernahmeangebot oder die Nichtveröffentlichung von 
Insider-Informationen über den Emittenten oder das Finanzinstrument unter 
Verstoß gegen die Art. 7 und 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 bedingt ist, 
außer in den Fällen, in denen durch eine solche Aussetzung oder einen solchen 
Ausschluss die Anlegerinteressen oder das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Marktes erheblich geschädigt werden könnten. 

(4) Setzt das Börseunternehmen den Handel mit einem Finanzinstrument oder 
mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen aus, hat es seine 
Entscheidung in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Medium zu veröffentlichen 

(4) Setzt das Börseunternehmen den Handel mit einem Finanzinstrument oder 
mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen aus, hat es seine 
Entscheidung in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Medium zu veröffentlichen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und die FMA von der Aussetzung zu verständigen; dabei hat das 
Börseunternehmen alle einschlägigen Informationen an die FMA zu übermitteln. 
Zusätzlich kann das Börseunternehmen die Betreiber anderer geregelter Märkte 
direkt von der Aussetzung vom Handel des betreffenden Finanzinstruments oder 
von Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, unterrichten. Die 
FMA hat ESMA und die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten über 
die Aussetzung des Handels zu informieren. 

und die FMA von der Aussetzung zu verständigen; dabei hat das 
Börseunternehmen alle einschlägigen Informationen an die FMA zu übermitteln. 
Zusätzlich kann das Börseunternehmen die Betreiber anderer geregelter Märkte 
direkt von der Aussetzung vom Handel des betreffenden Finanzinstruments oder 
von Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, unterrichten. Die 
FMA hat ESMA und die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten über 
die Aussetzung des Handels zu informieren. 

(5) Die FMA hat, sofern das Börseunternehmen nicht von sich aus gemäß 
Abs. 1 vorgeht, die Aussetzung des Handels für ein Finanzinstrument oder von 
Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit diesem Finanzinstrument 
verbunden sind oder sich darauf beziehen, an einem oder mehreren geregelten 
Märkten anzuordnen, wenn dies im Interesse eines ordnungsgemäß 
funktionierenden Marktes notwendig ist und Anlegerinteressen dem nicht 
entgegenstehen. Dabei hat die FMA ihre Entscheidung unverzüglich zu 
veröffentlichen und ESMA und die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten darüber zu informieren. Falls die FMA entscheidet, den Handel mit 
dem Finanzinstrument oder den Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, 
die mit diesem Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, nicht 
auszusetzen oder diese nicht vom Handel auszuschließen, hat sie ihre Entscheidung 
zu erläutern. 

(5) Die FMA hat, sofern das Börseunternehmen nicht von sich aus gemäß 
Abs. 1 vorgeht, die Aussetzung des Handels für ein Finanzinstrument oder von 
Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit diesem Finanzinstrument 
verbunden sind oder sich darauf beziehen, an einem oder mehreren geregelten 
Märkten anzuordnen, wenn dies im Interesse eines ordnungsgemäß 
funktionierenden Marktes notwendig ist und Anlegerinteressen dem nicht 
entgegenstehen. Dabei hat die FMA ihre Entscheidung unverzüglich zu 
veröffentlichen und ESMA und die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten darüber zu informieren. Falls die FMA entscheidet, den Handel mit 
dem Finanzinstrument oder den Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die 
mit diesem Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, nicht 
auszusetzen oder diese nicht vom Handel auszuschließen, hat sie ihre Entscheidung 
zu erläutern. 

(6) Erhält die FMA von einer zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates Informationen, die zur Aussetzung eines Finanzinstruments oder 
von Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, vom Amtlichen 
Handel oder einem sonstigen inländischen geregelten Markt oder eines 
systematischen Internalisierers oder vom Handel innerhalb eines MTF oder eines 
OTF, das vom Börseunternehmen betrieben wird, führen können, so hat die FMA 
das Börseunternehmen darüber unverzüglich zu informieren. Das 
Börseunternehmen hat in der Folge die FMA über eine Aussetzung des 
betreffenden Finanzinstruments oder von Derivaten gemäß Anhang I Abschnitt C 
Nummern 4 bis 10 der Richtlinie 2014/65/EU, die mit diesem Finanzinstrument 
verbunden sind oder sich darauf beziehen zu verständigen. 

(6) Erhält die FMA von einer zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates Informationen, die zur Aussetzung eines Finanzinstruments oder 
von Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, vom Amtlichen 
Handel oder einem sonstigen inländischen geregelten Markt oder eines 
systematischen Internalisierers oder vom Handel innerhalb eines MTF oder eines 
OTF, das vom Börseunternehmen betrieben wird, führen können, so hat die FMA 
das Börseunternehmen darüber unverzüglich zu informieren. Das 
Börseunternehmen hat in der Folge die FMA über eine Aussetzung des 
betreffenden Finanzinstruments oder von Derivaten gemäß Anhang I Abschnitt C 
Nummern 4 bis 10 der Richtlinie 2014/65/EU, die mit diesem Finanzinstrument 
verbunden sind oder sich darauf beziehen zu verständigen. 

(7) Abs. 1 bis 6 gelten ebenfalls, wenn die Aussetzung des Handels mit einem 
Finanzinstrument oder mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit 

(7) Abs. 1 bis 6 gelten ebenfalls, wenn die Aussetzung des Handels mit einem 
Finanzinstrument oder mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
diesem Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, aufgehoben 
wird. 

diesem Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, aufgehoben 
wird. 

Positionslimits und Positionsmanagementkontrollen bei Warenderivaten Positionslimits für Warenderivate und Positionsmanagementkontrollen bei 
Warenderivaten und Derivaten von Emissionszertifikaten 

§ 18. (1) bis (3) … § 18. (1) bis (3) … 

§ 19. (1) bis (4) … § 19. (1) bis (4) … 

(5) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die einen Handelsplatz betreiben, 
an dem Warenderivate gehandelt werden, haben Positionsmanagementkontrollen 
durchzuführen. Diese Kontrollen haben zumindest die Befugnis des 
Handelsplatzes zu umfassen, 

(5) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die einen Handelsplatz betreiben, 
an dem Warenderivate oder Derivate von Emissionszertifikaten gehandelt werden, 
haben Positionsmanagementkontrollen durchzuführen. Diese Kontrollen haben 
zumindest die Befugnis des Handelsplatzes zu umfassen, 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

(6) bis (9) … (6) bis (9) … 

Nach Positionsinhaberkategorien aufgeschlüsselte Positionsmeldungen Nach Positionsinhaberkategorien aufgeschlüsselte Positionsmeldungen 

§ 20. (1) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die Handelsplätze betreiben, 
an denen Warenderivate, Emissionszertifikate oder Derivate davon gehandelt 
werden, haben vorbehaltlich einer Verordnung gemäß Abs. 6 

§ 20. (1) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die Handelsplätze betreiben, 
an denen Warenderivate, Derivate von Emissionszertifikaten gehandelt werden, 
haben vorbehaltlich einer Verordnung gemäß Abs. 6 

 1.   1. Folgendes zu veröffentlichen: 

  a) im Fall von Handelsplätzen, an denen Optionen gehandelt werden, zwei 
wöchentliche Berichte, von denen einer Optionen ausklammert, mit den 
aggregierten Positionen, die von den unterschiedlichen 
Personenkategorien in den verschiedenen an ihrem Handelsplatz 
gehandelten Warenderivaten oder Derivaten von Emissionszertifikaten 
gehalten werden, und darin die Zahl der Kauf- und Verkaufspositionen 
nach diesen Kategorien, diesbezügliche Änderungen seit dem letzten 
Bericht, den Prozentsatz der gesamten offenen Kontraktpositionen für 
jede Kategorie sowie die Anzahl der Positionsinhaber in jeder 
Kategorie gemäß Abs. 4 oder 

einen wöchentlichen Bericht über die aggregierten Positionen, die von 
den unterschiedlichen Personenkategorien in den verschiedenen an 
ihrem Handelsplatz gehandelten Warenderivaten, 
Emissionszertifikaten oder Derivaten davon gehalten werden, zu 
veröffentlichen, der die Zahl der Kauf- und Verkaufspositionen nach 
diesen Kategorien, diesbezügliche Änderungen seit dem letzten Bericht, 
den Prozentsatz der gesamten offenen Kontraktpositionen jeder 

 b) für Handelsplätze, an denen keine Optionen gehandelt werden, einen 
wöchentlichen Bericht zu den in Abs. 1 Z 1 lit. a genannten Elementen, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kategorie sowie die Anzahl der Positionsinhaber in jeder Kategorie 
gemäß Abs. 4 enthält, und diesen Bericht der FMA und ESMA zu 
übermitteln, wenn sowohl die Zahl der Personen als auch ihre offenen 
Positionen Mindestschwellen überschreiten, 

 2. der zuständigen Behörde eines Handelsplatzes in einem anderen 
Mitgliedstaat, an dem die Warenderivate oder Emissionszertifikate oder 
Derivate davon gehandet werden, oder 

 2. der zuständigen Behörde eines Handelsplatzes in einem anderen 
Mitgliedstaat, an dem die Warenderivate oder Derivate von 
Emissionszertifikaten gehandelt werden, oder 

 3. der FMA mindestens einmal täglich eine vollständige Aufschlüsselung der 
Positionen aller Personen einschließlich der Börsemitglieder oder 
Börsebesucher und deren Kunden an diesem Handelsplatz zu übermitteln. 

 3. der FMA mindestens einmal täglich eine vollständige Aufschlüsselung der 
Positionen aller Personen einschließlich der Börsemitglieder oder 
Börsebesucher und deren Kunden an diesem Handelsplatz zu übermitteln. 

(1a) … (1a) … 

 (1b) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 Z 1 gilt nur, wenn sowohl die Zahl der 
Personen als auch ihre offenen Positionen Mindestschwellen überschreiten. 

 (1c) Wertpapierfirmen oder Marktbetreiber, die einen Handelsplatz 
betreiben, an denen Warenderivate oder Derivate von Emissionszertifikaten 
gehandelt werden, haben die in Abs. 1 Z 1 genannten Berichte der FMA und ESMA 
zu übermitteln. 

(2) Wertpapierfirmen, die außerhalb eines Handelsplatzes mit 
Warenderivaten, Emissionszertifikaten oder Derivaten davon handeln, haben 
vorbehaltlich einer Verordnung gemäß Abs. 6 

(2) Wertpapierfirmen, die außerhalb eines Handelsplatzes mit Warenderivaten 
oder Derivaten von Emissionszertifikaten handeln, haben vorbehaltlich einer 
Verordnung gemäß Abs. 6 

 1. der FMA als zuständigen Behörde für die an einem inländischen 
Handelsplatz gehandelten Warenderivate oder Emissionszertifikate oder 
Derivate davon, oder 

 1. der FMA als zuständigen Behörde für die an einem inländischen 
Handelsplatz gehandelten Warenderivate oder Derivate von 
Emissionszertifikaten, oder 

 2. der zentralen zuständigen Behörde, wenn die Warenderivate oder 
Emissionszertifikate oder Derivate davon an mehreren Handelsplätzen in 
mehr als einem Mitgliedstaat in erheblichen Volumina gehandelt werden, 

 2. der zentralen zuständigen Behörde, wenn die Warenderivate oder Derivate 
von Emissionszertifikaten an mehreren Handelsplätzen in mehr als einem 
Mitgliedstaat in erheblichen Volumina gehandelt werden, 

mindestens einmal täglich eine vollständige Aufschlüsselung ihrer Positionen in 
Warenderivaten oder Emissionszertifikaten oder Derivaten davon, die an einem 
Handelsplatz gehandelt werden, und in wirtschaftlich gleichwertigen OTC-
Kontrakten sowie der Position ihrer Kunden und der Kunden dieser Kunden bis 
zum Endkunden gemäß Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und gemäß 
Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zu übermitteln. 

mindestens einmal täglich eine vollständige Aufschlüsselung ihrer Positionen in 
Warenderivaten oder Derivaten von Emissionszertifikaten, die an einem 
Handelsplatz gehandelt werden, und in wirtschaftlich gleichwertigen OTC-
Kontrakten sowie der Position ihrer Kunden und der Kunden dieser Kunden bis 
zum Endkunden gemäß Art. 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und gemäß 
Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zu übermitteln. 

(3) … (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) Inhaber einer Position in einem Warenderivat, einem Emissionszertifikat 
oder einem Derivat davon werden von der Wertpapierfirma oder dem 
Marktbetreiber, die oder der diesen Handelsplatz betreibt, je nach der Art ihrer 
Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der geltenden Zulassungen einer der 
folgenden Kategorien zugeordnet: 

(4) Inhaber einer Position in einem Warenderivat oder einem Derivat von 
Emissionszertifikaten werden von der Wertpapierfirma oder dem Marktbetreiber, 
die oder der diesen Handelsplatz betreibt, je nach der Art ihrer Haupttätigkeit unter 
Berücksichtigung der geltenden Zulassungen einer der folgenden Kategorien 
zugeordnet: 

 1. bis 4. …  1. bis 4. … 

 5. Betreiber gemäß § 1 Z 21, mit der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG, im Fall von 
Emissionszertifikaten oder Derivaten davon. 

 5. Betreiber gemäß § 1 Z 21, mit der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Anforderungen der Richtlinie 2003/87/EG, im Fall von Derivaten von 
Emissionszertifikaten. 

(5) … (5) … 

(6) Die FMA kann durch Verordnung die ihr gegenüber bestehendenen 
Meldepflichten gemäß Abs. 1 und 2 für Positionen in bestimmten Warenderivaten, 
Emissionszertifikaten oder Derivaten davon aussetzen, wenn aufgrund des 
Emissionsvolumens ausgeschlossen ist, dass das Positionslimit überschritten wird. 

(6) Die FMA kann durch Verordnung die ihr gegenüber bestehendenen 
Meldepflichten gemäß Abs. 1 und 2 für Positionen in bestimmten Warenderivaten 
oder Derivaten von Emissionszertifikaten aussetzen, wenn aufgrund des 
Emissionsvolumens ausgeschlossen ist, dass das Positionslimit überschritten wird. 

2. Unterabschnitt 2. Unterabschnitt 

Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 

Organisatorische Anforderungen für die Leitung und Verwaltung geregelter 
Märkte 

Organisatorische Anforderungen für die Leitung und Verwaltung geregelter 
Märkte 

§ 21. (1) Das Börseunternehmen hat § 21. (1) Das Börseunternehmen hat 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. über eine interne Revision im Sinne des Art. 24 delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 zu verfügen. 

 8. über eine interne Revision im Sinne des Art. 24 delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 zu verfügen; 

  9. Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass es die in Art. 22b der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegten Standards für die 
Datenqualität erfüllt; 

  10. über mindestens drei aktive Mitglieder oder Nutzer zu verfügen, die die 
Möglichkeit haben, mit allen anderen zum Zwecke der Preisbildung in 
Verbindung zu treten. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

3. Unterabschnitt 3. Unterabschnitt 

Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen zum geregelten Markt Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen zum geregelten Markt 

§ 39. (1) … § 39. (1) … 

(2) Bei der Beurteilung, ob übertragbare Wertpapiere gemäß § 1 Z 5 
WAG 2018 oder Investmentfondsanteile gemäß § 3 Abs. 2 Z 30 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 fair, 
ordnungsgemäß und effizient handelbar sind, hat das Börseunternehmen die Art. 35 
Abs. 4 und 6 oder Art. 36 Abs. 1, 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 zu 
berücksichtigen. 

(2) Bei der Beurteilung, ob übertragbare Wertpapiere gemäß § 1 Z 5 
WAG 2018 oder Investmentfondsanteile gemäß § 3 Abs. 2 Z 30 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 fair, 
ordnungsgemäß und effizient handelbar sind, hat das Börseunternehmen die Art. 2 
oder 4 der delegierten Verordnung (EU) 2017/568 zu berücksichtigen. 

(3) Ein übertragbares Wertpapier gilt dann als frei handelbar, wenn die 
Anforderungen gemäß Art. 35 Abs. 1 bis 3 oder Abs. 5 der Verordnung (EG) 
Nr. 1287/2006 erfüllt sind. 

(3) Ein übertragbares Wertpapier gilt dann als frei handelbar, wenn die 
Anforderungen gemäß Art. 1 oder 3 der delegierten Verordnung (EU) 2017/568 
erfüllt sind. 

(4) Bei der Zulassung von Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018 zum 
Handel ist Art. 37 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 anzuwenden. 

(4) Bei der Zulassung von Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018 zum 
Handel ist Art. 5 der delegierten Verordnung (EU) 2017/568 anzuwenden. 

(5) bis (10) … (5) bis (10) … 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF) 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Zulassung Zulassung 

Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren  

§ 76. Die Betreiber eines MTF und OTF sowie deren Handelsteilnehmer sind 
verpflichtet, die im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren, die sie benutzen, um das 
Datum und die Uhrzeit von Ereignissen aufzuzeichnen, die gemeldet werden 
müssen, zu synchronisieren. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Besondere Anforderungen für MTF Besondere Anforderungen für MTF 

§ 77. (1) bis (2) … § 77. (1) bis (2) … 

(3) Die §§ 47 bis 61, § 62 Abs. 1, 3 und 4, § 63 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 sowie 
§§ 64 und 65 WAG 2018 gelten nicht für Geschäfte, die nach den für ein MTF 
geltenden Regeln zwischen dessen Börsemitgliedern oder Börsebesuchern oder 
zwischen dem MTF und seinen Börsemitgliedern oder Börsebesuchern in Bezug 
auf die Nutzung des MTF abgeschlossen werden. Die Börsemitglieder oder 
Börsebesucher des MTF haben allerdings den Verpflichtungen der §§ 47 bis 65 
WAG 2018 in Bezug auf ihre Kunden nachzukommen, wenn sie im Namen ihrer 
Kunden deren Aufträge im Rahmen eines MTF ausführen. 

(3) Die §§ 47 bis 61, „§ 62 Abs. 1 und 3, § 63 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 sowie 
§§ 64 und 65 WAG 2018 gelten nicht für Geschäfte, die nach den für ein MTF 
geltenden Regeln zwischen dessen Börsemitgliedern oder Börsebesuchern oder 
zwischen dem MTF und seinen Börsemitgliedern oder Börsebesuchern in Bezug 
auf die Nutzung des MTF abgeschlossen werden. Die Börsemitglieder oder 
Börsebesucher des MTF haben allerdings den Verpflichtungen der §§ 47 bis 65 
WAG 2018 in Bezug auf ihre Kunden nachzukommen, wenn sie im Namen ihrer 
Kunden deren Aufträge im Rahmen eines MTF ausführen. 

(4) … (4) … 

2. Unterabschnitt 2. Unterabschnitt 

Überwachung (MTF, OTF) Überwachung (MTF, OTF) 

Überwachung der Einhaltung der Regeln des MTF und OTF und anderer 
rechtlicher Verpflichtungen 

Überwachung der Einhaltung der Regeln des MTF und OTF und anderer 
rechtlicher Verpflichtungen 

§ 80. (1) bis (2) … § 80. (1) bis (2) … 

 (2a) Die Betreiber eines MTF oder OTF haben Vorkehrungen zu treffen, um 
sicherzustellen, dass sie die in Art. 22b der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
festgelegten Standards für die Datenqualität erfüllen. 

(3) bis (8) … (3) bis (8) … 

Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom 
Handel an einem MTF oder einem OTF 

Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom 
Handel an einem MTF oder einem OTF 

§ 81. (1) Betreiber eines MTF oder OTF haben unbeschadet des § 93 Abs. 2 
Z 7 und Z 12 den Handel mit einem Finanzinstrument, das den Regeln des MTF 
oder OTF gemäß §§ 75 bis 79 nicht mehr entspricht, aussetzen oder dieses 
Instrument vom Handel ausschließen, sofern eine solche Maßnahme nicht den 
Anlegerinteressen wegen der Gefahr einer erheblichen Schädigung oder dem 
Interesse am ordnungsgemäßen Funktionieren des Marktes wegen der Gefahr einer 
erheblichen Störung entgegensteht. 

§ 81. (1) Betreiber eines MTF oder OTF haben unbeschadet des § 93 Abs. 2 
Z 7 und Z 12 den Handel mit einem Finanzinstrument, das den Regeln des MTF 
oder OTF gemäß §§ 75 bis 79 nicht mehr entspricht, auszusetzen oder dieses 
Instrument vom Handel auszuschließen, sofern eine solche Maßnahme nicht den 
Anlegerinteressen wegen der Gefahr einer erheblichen Schädigung oder dem 
Interesse am ordnungsgemäßen Funktionieren des Marktes wegen der Gefahr einer 
erheblichen Störung entgegensteht. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Der Betreiber eines MTF oder OTF, der den Handel mit einem 
Finanzinstrument aussetzt oder dieses vom Handel gemäß Abs. 1 ausschließt, hat 
ebenfalls den Handel mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit 
diesem Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, auszusetzen, 
wenn dies zur Verwirklichung der Ziele der Aussetzung des Handels mit dem 
zugrundeliegenden Finanzinstrument oder dessen Ausschlusses vom Handel 
erforderlich ist. 

(2) Der Betreiber eines MTF oder OTF, der den Handel mit einem 
Finanzinstrument aussetzt oder dieses vom Handel gemäß Abs. 1 ausschließt, hat 
ebenfalls den Handel mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit 
diesem Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, auszusetzen, 
wenn dies zur Verwirklichung der Ziele der Aussetzung des Handels mit dem 
zugrundeliegenden Finanzinstrument oder dessen Ausschlusses vom Handel 
erforderlich ist. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Wenn die FMA entscheidet, den Handel mit dem Finanzinstrument oder 
den Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, nicht auszusetzen oder 
diese nicht vom Handel auszuschließen, hat sie ESMA und die anderen zuständigen 
Behörden davon in Kenntnis zu setzen. 

(6) Wenn die FMA entscheidet, den Handel mit dem Finanzinstrument oder 
den Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit diesem 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, nicht auszusetzen oder 
diese nicht vom Handel auszuschließen, hat sie ESMA und die anderen zuständigen 
Behörden davon in Kenntnis zu setzen. 

(7) Die Meldepflichten gemäß Abs. 3 bis 6 gelten ebenfalls, wenn die 
Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument oder mit Derivaten gemäß 
§ 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit dem betreffenden Finanzinstrument 
verbunden sind oder sich darauf beziehen, aufgehoben wird. 

(7) Die Meldepflichten gemäß Abs. 3 bis 6 gelten ebenfalls, wenn die 
Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument oder mit Derivaten gemäß 
§ 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit dem betreffenden Finanzinstrument 
verbunden sind oder sich darauf beziehen, aufgehoben wird. 

(8) Die Meldepflichten gemäß Abs. 3 bis 6 gelten auch für den Fall, dass die 
Entscheidung über die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument oder 
mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis k WAG 2018, die mit dem betreffenden 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, oder über deren 
Ausschluss oder Aussetzung vom Handel von der FMA gemäß § 93 Abs. 2 Z 7 und 
Z 12 getroffen wird. 

(8) Die Meldepflichten gemäß Abs. 3 bis 6 gelten auch für den Fall, dass die 
Entscheidung über die Aussetzung des Handels mit einem Finanzinstrument oder 
mit Derivaten gemäß § 1 Z 7 lit. d bis j WAG 2018, die mit dem betreffenden 
Finanzinstrument verbunden sind oder sich darauf beziehen, oder über deren 
Ausschluss oder Aussetzung vom Handel von der FMA gemäß § 93 Abs. 2 Z 7 und 
Z 12 getroffen wird. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Aufsichtsbefugnisse Aufsichtsbefugnisse 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Aufsicht Aufsicht 

§ 92. (1) bis (3) … § 92. (1) bis (3) … 

(4) Die FMA kann als zuständige Behörde für den Titel II der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 durch Verordnung Ausnahmen von der 

(4) Die FMA kann als zuständige Behörde für die Titel II und III der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 durch Verordnung Ausnahmen von der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorhandelstransparenz gemäß Art. 4, 9 und Art. 18 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 sowie Aufschub für die Nachhandelstransparenz gemäß Art. 7, 11, 
Art. 20 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gewähren. 

Vorhandelstransparenz gemäß Art. 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
sowie Aufschub für die Nachhandelstransparenz gemäß Art. 7, Art. 11 Abs. 3, 
Art. 20 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 4 und 4a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
gewähren. 

(5) … (5) … 

Meldung von Verstößen Meldung von Verstößen 

§ 95. (1) Wertpapierfirmen, Marktbetreiber, Datenbereitstellungsdienste, die 
nach dem aufgrund von Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
erlassenen delegierten Rechtsakt der Aufsicht der FMA unterliegen, Wertpapier- 
oder Nebendienstleistungen erbringende oder Anlagetätigkeiten ausübende 
Kreditinstitute sowie Zweigniederlassungen von Drittlandfirmen haben über 
angemessene Verfahren zu verfügen, die es ihren Mitarbeitern unter Wahrung der 
Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglichen, betriebsinterne Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, gegen auf Grund dieser Bestimmungen 
erlassenen Verordnungen oder Bescheide, gegen die Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder gegen aufgrund dieser Verordnung oder der 
Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten Verordnung oder Bescheide an eine 
geeignete Stelle zu melden. Die Verfahren nach diesem Absatz müssen den 
Anforderungen des Abs. 3 Z 2 bis 4 entsprechen. 

§ 95. (1) Wertpapierfirmen, Marktbetreiber, Datenbereitstellungsdienste, die 
nach dem aufgrund von Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
erlassenen delegierten Rechtsakt der Aufsicht der FMA unterliegen, Wertpapier- 
oder Nebendienstleistungen erbringende oder Anlagetätigkeiten ausübende 
Kreditinstitute sowie Zweigniederlassungen von Drittlandfirmen haben über 
angemessene Verfahren zu verfügen, die es ihren Mitarbeitern unter Wahrung der 
Vertraulichkeit ihrer Identität ermöglichen, betriebsinterne Verstöße gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, gegen auf Grund dieser Bestimmungen 
erlassenen Verordnungen oder Bescheide, gegen die Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder gegen aufgrund dieser Verordnung oder der 
Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten Verordnung oder Bescheide an eine 
geeignete Stelle zu melden. Die Verfahren nach diesem Absatz müssen den 
Anforderungen des Abs. 3 entsprechen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 

Sanktionen Sanktionen 

§ 106. (1) Wer § 106. (1) Wer 

 1. …  1. … 

 2. gegen die Handelsregeln gemäß§ 9 als Börsemitglied oder Börsebesucher 
gegen die Verpflichtung gemäß § 33 Z 1, 

 2. gegen die Handelsregeln gemäß § 9 als Börsemitglied oder Börsebesucher 
gegen die Verpflichtung gemäß § 33 Z 1, 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 

 7. gegen die Verpflichtung zur Synchronisierung der am geregelten Markt 
im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren gemäß § 16, 

 7. gegen die Verpflichtung zur Synchronisierung der im Geschäftsverkehr 
verwendeten Uhren gemäß Art. 22c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 8. bis 34. …  8. bis 34. … 
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 35. gegen die Vorhandelstransparenzanforderungen gemäß Art. 3 Abs. 1 und 
3 oder Art. 8 Abs. 1, 3 und 4 oder gegen Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 35. gegen die Vorhandelstransparenzanforderungen gemäß Art. 3 Abs. 1 und 
3 oder Art. 8 Abs. 1 oder Art. 8a Abs. 1 und 2 oder Art. 8b oder gegen 
Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 36. …  36. … 

 37. gegen die Genehmigungspflicht in Bezug auf eine spätere 
Veröffentlichung von Einzelheiten zu Geschäften gemäß Art. 7 Abs. 1 
UAbs. 3 Satz 1, Art. 11 Abs. 1 UAbs. 3 Satz 1 oder Art. 11 Abs. 3 
UAbs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 37. gegen die Genehmigungspflicht in Bezug auf eine spätere 
Veröffentlichung von Einzelheiten zu Geschäften gemäß Art. 7 Abs. 1 
UAbs. 3 Satz 1, Art. 11 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 1, Art. 11 Abs. 1a UAbs. 2, 
Art. 11 Abs. 1b, Art. 11 Abs. 3 UAbs. 4, Art. 11a Abs. 1 UAbs. 2 Satz 1 
oder Art. 11a Abs. 1 UAbs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 38. gegen die Verpflichtungen von Marktbetreibern und Wertpapierfirmen zur 
Offenlegung von Vor- und Nachhandelsdaten gemäß Art. 12 Abs. 1 oder 
Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 38. gegen die Verpflichtungen von Marktbetreibern und Wertpapierfirmen zur 
Offenlegung von Vor- und Nachhandelsdaten gemäß Art. 12 Abs. 1 oder 
Art. 13 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 39. gegen die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen von 
Wertpapierfirmen in Bezug auf ihre Kursofferten für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsegehandelte Fonds, Zertifikate und vergleichbare 
Finanzinstrumente gemäß Art. 14 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Sätze 2, 3 
oder 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 39. gegen die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen von 
Wertpapierfirmen in Bezug auf ihre Kursofferten für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsegehandelte Fonds, Zertifikate und vergleichbare 
Finanzinstrumente gemäß Art. 14 Abs. 1, 2 oder 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, 

 40. gegen die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen von 
systematischen Internalisierern in Bezug auf ihre Kursofferten für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsegehandelte Fonds, Zertifikate und vergleichbare 
Finanzinstrumente gemäß Art. 15 Abs. 1 UAbs. 1 und UAbs. 2 Sätze 1 
und 3, Art. 15 Abs. 2, Art. 15 Abs. 4 Satz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, 

 40. gegen die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen von 
systematischen Internalisierern in Bezug auf ihre Kursofferten für Aktien, 
Aktienzertifikate, börsegehandelte Fonds, Zertifikate und vergleichbare 
Finanzinstrumente gemäß Art. 15 Abs. 1 UAbs. 1, UAbs. 2 Sätze 1 und 3 
und UAbs. 4, Art. 15 Abs. 2 oder Art. 15 Abs. 4 Satz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 41. …  41. … 

 42. gegen die Transparenz- und Offenlegungsverpflichtungen für 
Wertpapierfirmen und systematische Internalisierer in Bezug auf ihre 
Kursofferten für Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, 
Emissionszertifikate und Derivate gemäß Art. 18 Abs. 1 und 2, Art. 18 
Abs. 4 Satz 1, Art. 18 Abs. 5 Satz 1, Art. 18 Abs. 6 UAbs. 1, Art. 18 Abs. 8 
und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 

 43. gegen die Nachhandelsveröffentlichungsverpflichtungen von 
Wertpapierfirmen und systematischen Internalisierern in Bezug auf 
Aktien, Aktienzertifikate, börsegehandelte Fonds, Zertifikate und 
vergleichbare Finanzinstrumente gemäß Art. 20 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 2 
Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 43. gegen die Nachhandelsveröffentlichungsverpflichtungen von 
Wertpapierfirmen und systematischen Internalisierern in Bezug auf 
Aktien, Aktienzertifikate, börsegehandelte Fonds, Zertifikate und 
vergleichbare Finanzinstrumente gemäß Art. 20 Abs. 1, Abs. 1a oder 
Abs. 2 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 
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 44. bis 45. …  44. bis 45. … 

 46. gegen die Bestimmungen betreffend den Handel von Derivaten gemäß 
Art. 28 Abs. 1 und Abs. 2 UAbs. 1, Art. 29 Abs. 1 und 2, Art. 30 Abs. 1 
oder Art. 31 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 46. gegen die Bestimmungen betreffend den Handel von Derivaten gemäß 
Art. 28 Abs. 1, Art. 29 Abs. 1 und 2, Art. 30 Abs. 1 oder Art. 31 Abs. 3 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

 47. bis 55. …  47. bis 55. … 

  56. gegen die Verpflichtungen für Handelsplätze zur Begrenzung des 
Volumens gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, 

  57. gegen die Bestimmungen betreffend die Übermittlung von Daten an den 
Bereitsteller konsolidierter Datenticker gemäß Art. 22a der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder gegen die Bestimmungen betreffend 
die erforderliche Qualität der Daten gemäß Art. 22b der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, 

oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder der Richtlinien 2014/65/EU erlassenen 
delegierten Rechtsakte und Durchführungsverordnungen verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen 
Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit 
sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder der Richtlinien 2014/65/EU erlassenen 
delegierten Rechtsakte und Durchführungsverordnungen verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen 
Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit 
sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

§ 190. (1) bis (3) … § 190. (1) bis (3) … 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 15. …  1. bis 15. … 

 16. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 
2021/338, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021, S. 14; 

 16. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/790, 
ABl. Nr. L 2024/790 vom 08.03.2024; 

 17. bis 18. …  17. bis 18. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

 4. Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 zur Durchführung der Richtlinie 
2004/39/EG betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, 
die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von 
Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser 
Richtlinie, ABl. Nr. L 241 vom 02.09.2006 S. 1; 

 4. Verordnung (EU) 2017/568 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische 
Regulierungsstandards für die Zulassung von Finanzinstrumenten zum 
Handel an geregelten Märkten, ABl. Nr. L 87 vom 31.03.2017 S. 117; 

 5. bis 12. …  5. bis 12. … 

 13. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 
15.05.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, 
ABl. Nr. L 22 vom 22.01.2021 S. 1; 

 13. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 
15.05.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/791, ABl. 
Nr. L 2024/791 vom 08.03.2024; 

 14. bis 19. …  14. bis 19. … 

(6) … (6) … 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 192a. (1) bis (10) … § 192a. (1) bis (10) … 

 (11) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2025 dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/790 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte 
für Finanzinstrumente, ABl. Nr. L 2024/790 vom 08.03.2024 und dem 
Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2024/791, ABl. Nr. L 2024/791 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die Erhöhung der 
Datentransparenz, die Beseitigung von Hindernissen für die Entstehung 
konsolidierter Datenticker, die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot 
der Annahme von Rückvergütungen für die Weiterleitung von 
Wertpapieraufträgen, ABl. Nr. L 2024/791 vom 08.03.2024. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 194. (1) bis (13) … § 194. (1) bis (13) … 

 (14) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 18, § 10 Abs. 6 und 6a, § 15 
Abs. 1a, die Überschrift zu § 18, § 19 Abs. 5, § 20 Abs. 1, 1b, 1c, 2, 4 und 6, § 21 
Abs. 1 Z 8 bis 10, § 77 Abs. 3, § 80 Abs. 2a, § 92 Abs. 4, § 106 Abs. 1 Z 7, 35, 37 
bis 40, 43, 46, 50 und 51 sowie § 190 Abs. 4 Z 16 und Abs. 5 Z 13 in der Fassung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit 29. September 2025 in Kraft. 
Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 16 und 76, § 16 samt Überschrift, § 76 
samt Überschrift und § 106 Abs. 1 Z 42 treten mit 29. September 2025 außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 

Allgemeines Allgemeines 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 22. …  1. bis 22. … 

 23. Multilaterales System: ein System oder Mechanismus, der die Interessen 
einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten 
innerhalb des Systems zusammenführt. 

 23. Multilaterales System: ein System gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

 24. bis 27. …  24. bis 27. … 

 28. Systematischer Internalisierer: ein Kreditinstitut oder eine über eine 
Zweigstelle im Inland tätige Wertpapierfirma gemäß § 17, die in 
organisierter und systematischer Weise häufig in erheblichem Umfang 
Handel für eigene Rechnung betreibt, wenn sie Kundenaufträge außerhalb 
eines geregelten Marktes oder eines MTF oder eines OTF ausführt, ohne 
selbst ein multilaterales System zu betreiben. Ob „in systematischer Weise 
häufig“ gehandelt wird, bemisst sich nach der Zahl der OTC-Geschäfte 
mit einem Finanzinstrument, die von dem Kreditinstitut oder von der 
Wertpapierfirma für eigene Rechnung durchgeführt werden, wenn sie 
Kundenaufträge ausführt. Ob „in erheblichem Umfang“ gehandelt wird, 
bemisst sich entweder nach dem Anteil, den der OTC-Handel am 
Gesamthandelsvolumen des Kreditinstituts oder der Wertpapierfirma in 
einem bestimmten Finanzinstrument hat, oder nach dem Umfang des OTC-

 28. Systematischer Internalisierer: ein Kreditinstitut oder eine über eine 
Zweigstelle im Inland tätige Wertpapierfirma gemäß § 17, die in 
organisierter, häufiger und systematischer Weise Handel mit 
Eigenkapitalinstrumenten für eigene Rechnung betreibt, indem sie 
Kundenaufträge außerhalb eines geregelten Marktes oder eines MTF oder 
eines OTF ausführt, ohne selbst ein multilaterales System zu betreiben, 
oder die sich für den Status eines systematischen Internalisierers 
entscheidet. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Handels eines dieser Rechtsträger, bezogen auf das 
Gesamthandelsvolumen in der Europäischen Union in einem bestimmten 
Finanzinstrument. Die Definition eines systematischen Internalisierers 
findet nur Anwendung, wenn die beiden festgesetzten Obergrenzen, 
nämlich die für den in systematischer Weise und häufig erfolgenden 
Handel und die für den Handel in erheblichem Umfang, überschritten 
werden oder wenn ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma sich dafür 
entscheidet, sich den für die systematische Internalisierung geltenden 
Regeln zu unterwerfen. 

 29. bis 59. …  29. bis 59. … 

 60. Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA): eine Person, die gemäß 
Art. 27g der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 die Dienstleistung der 
Veröffentlichung von Handelsauskünften im Namen von Wertpapierfirmen 
gemäß Art. 20 und 21 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erbringt. 

 60. Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA): eine Person gemäß Art. 2 
Abs. 1 Nr. 34 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

 61. Bereitsteller konsolidierter Datenticker (CTP): eine Person, die gemäß 
Art. 27h der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zur Einholung von 
Handelsauskünften über in den Art. 6, 7, 10, 12, 13, 20 und 21 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genannte Finanzinstrumente auf 
geregelten Märkten, MTF, OTF und APA berechtigt ist und sie in einem 
kontinuierlichen elektronischen Live-Datenstrom konsolidiert, über den 
Preis- und Handelsvolumendaten pro Finanzinstrument abrufbar sind. 

 61. Bereitsteller konsolidierter Datenticker (CTP): eine Person gemäß Art. 2 
Abs. 1 Nr. 35 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

 62. Genehmigter Meldemechanismus (ARM): eine Person, die gemäß Art. 27i 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 zur Meldung der Einzelheiten zu 
Geschäften an die zuständigen Behörden oder die Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde – ESMA im Namen der 
Wertpapierfirmen berechtigt ist. 

 62. Genehmigter Meldemechanismus (ARM): eine Person gemäß Art. 2 
Abs. 1 Nr. 36 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014. 

 64. bis 71. …  64. bis 71. … 

Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist, die 
Begriffsbestimmungen des BWG, des BörseG 2018, der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/567 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im 
Hinblick auf Begriffsbestimmungen, Transparenz, Portfoliokomprimierung und 
Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen, ABl. 
Nr. L 87 S. 90. 

Im Übrigen gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist, die 
Begriffsbestimmungen des BWG, des BörseG 2018, der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/567 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 im 
Hinblick auf Begriffsbestimmungen, Transparenz, Portfoliokomprimierung und 
Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen, ABl. 
Nr. L 87 S. 90. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Ausnahmen Ausnahmen 

§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden keine Anwendung 
auf: 

§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden keine Anwendung 
auf: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Personen, die für eigene Rechnung Handel mit Finanzinstrumenten 
treiben, bei denen es sich nicht um Warenderivate oder 
Emissionszertifikate oder Derivate davon handelt, und die keine anderen 
Wertpapierdienstleistungen erbringen oder andere Anlagetätigkeiten in 
Finanzinstrumenten vornehmen, bei denen es sich nicht um Warenderivate 
oder Emissionszertifikate oder Derivate davon handelt, außer diese 
Personen 

 6. Personen, die für eigene Rechnung Handel mit Finanzinstrumenten 
treiben, bei denen es sich nicht um Warenderivate oder 
Emissionszertifikate oder Derivate davon handelt, und die keine anderen 
Wertpapierdienstleistungen erbringen oder andere Anlagetätigkeiten in 
Finanzinstrumenten vornehmen, bei denen es sich nicht um Warenderivate 
oder Emissionszertifikate oder Derivate davon handelt, außer diese 
Personen 

 a) …  a) … 

 b) sind Mitglied oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder MTF oder 
haben einen direkten elektronischen Zugang zu einem Handelsplatz 
oder 

 b) sind Mitglied oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder MTF mit 
Ausnahme nichtfinanzieller Unternehmen, die an einem Handelsplatz 
zum Zwecke des Liquiditätsmanagements Geschäfte tätigen oder die in 
objektiv messbarer Weise die direkt mit der Geschäftstätigkeit oder dem 
Liquiditäts- und Finanzmanagement verbundenen Risiken dieser 
nichtfinanziellen Unternehmen oder ihrer Gruppen verringern, 

 c) bis d) …  c) bis d) … 

Personen, die gemäß den Z 1, 10, 11 oder 13 von der Anwendung 
ausgenommen sind, müssen die in dieser Ziffer genannten Bedingungen 
nicht erfüllen, um von der Anwendung ausgenommen zu werden. 

Personen, die gemäß den Z 1, 10, 11 oder 13 von der Anwendung 
ausgenommen sind, müssen die in dieser Ziffer genannten Bedingungen 
nicht erfüllen, um von der Anwendung ausgenommen zu werden. 

 7. bis 17. …  7. bis 17. … 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 

Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 

8. Abschnitt 8. Abschnitt 

Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen Bestmögliche Durchführung von Dienstleistungen 

Bestmögliche Durchführung Bestmögliche Durchführung 

§ 62. (1) bis (3) … § 62. (1) bis (3) … 

(4) Ein Rechtsträger darf weder eine Vergütung, einen Rabatt, noch einen 
nicht-monetären Vorteil für die Weiterleitung von Kundenaufträgen zu einem 
bestimmten Handelsplatz oder Ausführungsplatz erhalten, die einen Verstoß gegen 
die Anforderungen zu Interessenkonflikten oder Vorteilen gemäß § 29 Abs. 2 und 
3, den §§ 30, 31, 45 bis 54, § 62 Abs. 1 und 3 sowie § 63 Abs. 3 darstellen würden. 

 

(5) Für Finanzinstrumente, die der Handelspflicht nach den Art. 23 und 28 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegen, hat jeder Handelsplatz gemäß § 1 
Z 26 und jeder systematische Internalisierer gemäß § 1 Z 28 und für andere 
Finanzinstrumente jeder Ausführungsplatz gemäß § 63 Abs. 4 der Öffentlichkeit 
mindestens einmal jährlich gebührenfrei Informationen über die Qualität der 
Ausführung von Aufträgen auf diesem Handelsplatz zur Verfügung zu stellen. Ein 
Rechtsträger hat nach Ausführung eines Geschäfts dem Kunden mitzuteilen, wo 
der Auftrag ausgeführt wurde. Diese regelmäßigen Berichte haben ausführliche 
Angaben zu den Kursen, den Kosten sowie der Schnelligkeit und 
Wahrscheinlichkeit der Ausführung einzelner Finanzinstrumente zu enthalten. 

(5) Für Finanzinstrumente, die den Handelspflichten nach den Art. 23 und 28 
der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegen, hat ein Rechtsträger nach der 
Ausführung eines Auftrags im Namen eines Kunden ebendiesen darüber zu 
unterrichten, auf welchem Handelsplatz der Auftrag ausgeführt wurde. 

Organisatorische Vorschriften über die Ausführungspolitik Organisatorische Vorschriften über die Ausführungspolitik 

§ 64. (1) Ein Rechtsträger hat seine Kunden über seine Ausführungspolitik in 
geeigneter Form zu informieren. In diesen Informationen ist klar, ausführlich und 
auf eine für Kunden verständliche Weise zu erläutern, wie die Kundenaufträge von 
dem Rechtsträger ausgeführt werden. Der Rechtsträger hat die vorherige 
Zustimmung seiner Kunden zu seiner Ausführungspolitik einzuholen. Der 
Rechtsträger hat seinen Kunden, mit denen er eine laufende Geschäftsbeziehung 
unterhält, wesentliche Änderungen seiner Vorkehrungen und seiner 
Ausführungspolitik mitzuteilen. 

§ 64. (1) Ein Rechtsträger hat seine Kunden über seine Ausführungspolitik in 
geeigneter Form zu informieren. In diesen Informationen ist klar, ausführlich und 
auf eine für Kunden verständliche Weise zu erläutern, wie die Kundenaufträge von 
dem Rechtsträger ausgeführt werden. Der Rechtsträger hat die vorherige 
Zustimmung seiner Kunden zu seiner Ausführungspolitik einzuholen. Der 
Rechtsträger hat seinen Kunden, mit denen er eine laufende Geschäftsbeziehung 
unterhält, wesentliche Änderungen seiner Vorkehrungen zur Auftragsausführung 
oder seiner Grundsätze der Auftragsausführung mitzuteilen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Ein Rechtsträger, der Kundenaufträge ausführt, hat einmal jährlich für 
jede Gattung von Finanzinstrumenten die fünf Ausführungsplätze, die ausgehend 
vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, auf denen er Kundenaufträge im 
Vorjahr ausgeführt hat, und Informationen über die erreichte Ausführungsqualität 
zusammenzufassen und zu veröffentlichen. 

 

(3) Ein Rechtsträger hat die Effizienz und Wirksamkeit seiner Vorkehrungen 
und seiner Ausführungspolitik zu überwachen, um Mängel festzustellen und 
gegebenenfalls zu beheben. Der Rechtsträger hat insbesondere regelmäßig zu 
prüfen, ob die in der Ausführungspolitik genannten Ausführungsplätze gleich 
bleibend das bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die 
Vorkehrungen oder die Ausführungspolitik geändert werden müssen. Dabei sind 
insbesondere die gemäß § 62 Abs. 5 und § 64 Abs. 2 veröffentlichten 
Informationen zu berücksichtigen. 

(3) Ein Rechtsträger hat die Wirksamkeit seiner Vorkehrungen zur 
Auftragsausführung und seine Grundsätze der Auftragsausführung zu überwachen, 
um etwaige Mängel festzustellen und diese gegebenenfalls zu beheben. Der 
Rechtsträger hat insbesondere regelmäßig zu bewerten, ob die in den Grundsätzen 
der Auftragsausführung genannten Ausführungsplätze gleich bleibend das 
bestmögliche Ergebnis für die Kunden erbringen oder ob die Vorkehrungen zur 
Auftragsausführung geändert werden müssen. Dabei sind insbesondere die gemäß 
§ 62 Abs. 5 veröffentlichten Informationen zu berücksichtigen. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 

Aufsicht und sonstige Maßnahmen Aufsicht und sonstige Maßnahmen 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften 

Aufsicht Aufsicht 

§ 90. (1) Die FMA hat die Einhaltung dieses Bundesgesetzes sowie einer 
aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung, der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 und, soweit anwendbar, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der 
Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 sowie einer aufgrund dieser EU-Verordnungen 
oder der Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten Verordnung oder eines 
aufgrund von Art. 40 oder 41 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen 
Beschlusses sowie eines für die Aufsicht über Rechtsträger gemäß § 26 relevanten 
technischen Standards im Sinne von Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 durch 

§ 90. (1) Die FMA hat die Einhaltung dieses Bundesgesetzes sowie einer 
aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung, der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 und, soweit anwendbar, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie 
einer aufgrund dieser EU-Verordnungen oder der Richtlinie 2014/65/EU 
erlassenen delegierten Verordnung oder eines aufgrund von Art. 40 oder 41 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen Beschlusses sowie eines für die 
Aufsicht über Rechtsträger gemäß § 26 relevanten technischen Standards im Sinne 
von Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 durch 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 

 3. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 BWG hinsichtlich des 2. Hauptstücks 
dieses Bundesgesetzes und der Titel III und IV der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 und der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010, 

 3. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 BWG hinsichtlich des 2. Hauptstücks 
dieses Bundesgesetzes und der Titel III und IV der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 4. bis 11. …  4. bis 11. … 

zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Kapitalmarkt und auf die Interessen der Anleger Bedacht zu 
nehmen. Bei Vollziehung der genannten Bestimmungen hat die FMA der 
europäischen Konvergenz der Aufsichtsinstrumente und Aufsichtsverfahren 
Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck hat die FMA Leitlinien, Empfehlungen und 
anderen von ESMA beschlossenen Maßnahmen anzuwenden. Die FMA kann von 
diesen Leitlinien und Empfehlungen abweichen, sofern dafür ein berechtigter 
Grund, insbesondere ein Widerspruch zu bundesgesetzlichen Vorschriften, 
vorliegt. 

zu überwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche Interesse an einem 
funktionsfähigen Kapitalmarkt und auf die Interessen der Anleger Bedacht zu 
nehmen. Bei Vollziehung der genannten Bestimmungen hat die FMA der 
europäischen Konvergenz der Aufsichtsinstrumente und Aufsichtsverfahren 
Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck hat die FMA Leitlinien, Empfehlungen und 
anderen von ESMA beschlossenen Maßnahmen anzuwenden. Die FMA kann von 
diesen Leitlinien und Empfehlungen abweichen, sofern dafür ein berechtigter 
Grund, insbesondere ein Widerspruch zu bundesgesetzlichen Vorschriften, 
vorliegt. 

(1a) bis (3) … (1a) bis (3) … 

(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, 
soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz, dem Wertpapierfirmengesetz (WPFG) und dem BörseG 2018 
übertragenen Aufgaben in folgenden Bereichen ist: 

(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, 
soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz, dem Wertpapierfirmengesetz (WPFG) und dem BörseG 2018 
übertragenen Aufgaben in folgenden Bereichen ist: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Beachtung der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010;  

 7. bis 14. …  7. bis 14. … 

(5) bis (10) … (5) bis (10) … 

(11) Die FMA kann als zuständige Behörde für den Titel II der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 durch Verordnung Ausnahmen von der 
Vorhandelstransparenz gemäß Art. 4, 9 und Art. 18 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 sowie Aufschub für die Nachhandelstransparenz gemäß Art. 7, 11, 
Art. 20 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gewähren. 

(11) Die FMA kann als zuständige Behörde für den Titel II und III der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 durch Verordnung Ausnahmen von der 
Vorhandelstransparenz gemäß Art. 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
sowie Aufschub für die Nachhandelstransparenz gemäß Art. 7, Art. 11 Abs. 3, 
Art. 20 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 4 und 4a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
gewähren. 

Weitere Aufsichtsmaßnahmen Weitere Aufsichtsmaßnahmen 

§ 92. (1) bis (7) … § 92. (1) bis (7) … 

(8) Verletzt ein Rechtsträger gemäß § 90 Abs. 1 Z 1 bis 3 Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnung, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder, soweit anwendbar, der 
Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 oder einer aufgrund dieser EU-Verordnungen 
oder der Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten Verordnung oder eines für 
die Aufsicht über Rechtsträger gemäß § 26 relevanten technischen Standards im 

(8) Verletzt ein Rechtsträger gemäß § 90 Abs. 1 Z 1 bis 3 Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnung, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder einer aufgrund dieser EU-
Verordnungen oder der Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten Verordnung 
oder eines für die Aufsicht über Rechtsträger gemäß § 26 relevanten technischen 
Standards im Sinne von Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 oder 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sinne von Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 oder eines aufgrund 
dieser Bestimmungen erlassenen Bescheides oder eines aufgrund von Art. 40 oder 
41 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen Beschlusses, so hat die FMA die 
in § 70 Abs. 4 Z 1 bis 3 BWG genannten Maßnahmen in Bezug auf diesen 
Rechtsträger zu ergreifen; soweit Wertpapierdienstleistungen aufgrund einer 
Legalkonzession erbracht werden, ist anstelle der Rücknahme der Konzession oder 
Bewilligung die Fortführung der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
aufgrund dieser Legalkonzession zu untersagen. Verletzt ein in § 90 Abs. 1 Z 4 bis 
7 genannter Rechtsträger, ein Versicherungsunternehmen im Rahmen des § 2 
Abs. 2 oder eine Kapitalanlagegesellschaft im Rahmen des § 2 Abs. 3 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnung, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder einer aufgrund 
dieser EU-Verordnung oder der Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten 
Verordnung oder eines für die Aufsicht über diese Rechtsträger relevanten 
technischen Standards im Sinne von Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 oder eines Bescheides, so hat die FMA die in § 70 Abs. 4 Z 1 BWG 
genannten Maßnahmen in Bezug auf diesen Rechtsträger zu ergreifen. 

eines aufgrund dieser Bestimmungen erlassenen Bescheides oder eines aufgrund 
von Art. 40 oder 41 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 erlassenen Beschlusses, so 
hat die FMA die in § 70 Abs. 4 Z 1 bis 3 BWG genannten Maßnahmen in Bezug 
auf diesen Rechtsträger zu ergreifen; soweit Wertpapierdienstleistungen aufgrund 
einer Legalkonzession erbracht werden, ist anstelle der Rücknahme der Konzession 
oder Bewilligung die Fortführung der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
aufgrund dieser Legalkonzession zu untersagen. Verletzt ein in § 90 Abs. 1 Z 4 bis 
7 genannter Rechtsträger, ein Versicherungsunternehmen im Rahmen des § 2 
Abs. 2 oder eine Kapitalanlagegesellschaft im Rahmen des § 2 Abs. 3 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnung, der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder einer aufgrund 
dieser EU-Verordnung oder der Richtlinie 2014/65/EU erlassenen delegierten 
Verordnung oder eines für die Aufsicht über diese Rechtsträger relevanten 
technischen Standards im Sinne von Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 oder eines Bescheides, so hat die FMA die in § 70 Abs. 4 Z 1 BWG 
genannten Maßnahmen in Bezug auf diesen Rechtsträger zu ergreifen. 

(9) bis (13) … (9) bis (13) … 

§ 95. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – 
VStG, BGBl. Nr. 52/1991) eines Rechtsträgers 

§ 95. (1) Wer als Verantwortlicher (§ 9 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – 
VStG, BGBl. Nr. 52/1991) eines Rechtsträgers 

 1. bis 53. …  1. bis 53. … 

 54. gegen die Pflichten zur Bereitstellung von Referenzdaten für die einzelnen 
Finanzinstrumente gemäß Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 oder 

 54. gegen die Pflichten zur Bereitstellung von Referenzdaten für die einzelnen 
Finanzinstrumente gemäß Art. 27 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014, 

 55. gegen Maßnahmen der ESMA gemäß Art. 40 oder der EBA gemäß Art. 41 
oder der FMA gemäß Art. 42 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

 55. gegen Maßnahmen der ESMA gemäß Art. 40 oder der EBA gemäß Art. 41 
oder der FMA gemäß Art. 42 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder 

  56. gegen das Verbot der Annahme von Rückvergütungen für die 
Weiterleitung von Wertpapieraufträgen gemäß Art. 39a der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 

oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder der Richtlinien 2014/65/EU erlassenen 
delegierten Rechtsakte und Durchführungsverordnungen verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen 
Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit 
sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

oder gegen die daran anknüpfenden Verpflichtungen gemäß der aufgrund der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 oder der Richtlinien 2014/65/EU erlassenen 
delegierten Rechtsakte und Durchführungsverordnungen verstößt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 Millionen 
Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens, soweit 
sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

(4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers (4) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Rechtsträgers 

 1. es unterlässt, der FMA entgegen § 75 Abs. 1 Z 1 den Jahresabschluss 
rechtzeitig vorzulegen, oder 

 1. es unterlässt, der FMA entgegen § 75 Abs. 1 Z 1 den Jahresabschluss 
rechtzeitig vorzulegen,  

 2. …  2. … 

 3. gegen eine Verpflichtung in Bezug auf die Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung gemäß den §§ 71 oder 72 verstößt, 

 3. gegen eine Verpflichtung in Bezug auf die Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung gemäß den §§ 71 oder 72 oder 

 4. gegen eine Verpflichtung gemäß einer auf Grund von § 38 Abs. 4, § 65 
Abs. 2 erlassenen Verordnung der FMA 

 4. gegen eine Verpflichtung gemäß einer auf Grund von § 38 Abs. 4, § 65 
Abs. 2 erlassenen Verordnung der FMA verstößt, 

 5. gegen eine Verpflichtung gemäß Art. 59 Abs. 2 oder Abs. 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 verstößt oder nicht die notwendigen 
Verfahren und Kontrollen gemäß Art. 59 Abs. 5 lit. b der 
Verordnung (EG) Nr. 1031/2010 eingeführt hat, 

 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 und 2 mit 
Geldstrafe bis zu 20 000 Euro und hinsichtlich der Z 3 bis 5 mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Z 1 und 2 mit 
Geldstrafe bis zu 20 000 Euro und hinsichtlich der Z 3 bis 5 mit Geldstrafe bis zu 
100 000 Euro zu bestrafen. 

(5) bis (10) … (5) bis (10) … 

Strafbestimmungen betreffend juristische Personen Strafbestimmungen betreffend juristische Personen 

§ 96. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn natürliche Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

§ 96. (1) Die FMA kann Geldstrafen gegen juristische Personen verhängen, 
wenn natürliche Personen, die entweder allein oder als Teil eines Organs der 
juristischen Person gehandelt haben und eine Führungsposition innerhalb der 
juristischen Person aufgrund 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 

innehaben, gegen die in § 94 und § 95 Abs. 1 angeführten Verpflichtungen 
verstoßen haben. 

innehaben, gegen die in § 94 und § 95 Abs. 1 und 2 angeführten Verpflichtungen 
verstoßen haben. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 

Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 114. (1) bis (2) … § 114. (1) bis (2) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. bis 13. …  1. bis 13. … 

 14. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. 
Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14; 

 14. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2024/790, ABl. 
Nr. L 2024/790 vom 08.03.2024; 

 15. bis 16. …  15. bis 16. … 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 über den zeitlichen und administrativen 
Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteigerung von 
Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft, ABl. Nr. L 302 vom 18.11.2010 S. 1, in der Fassung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/1868, ABl. Nr. L 289 vom 08.11.2019 
S. 9; 

 

 8. bis 15. …  8. bis 15. … 

 16. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 
12.06.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2022/858, ABl. 
Nr. L 151 vom 02.06.2022, S. 1; 

 16. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 
12.06.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2024/791, ABl. 
Nr. L 2024/791 vom 08.03.2024; 

 17. bis 23. …  17. bis 23. … 

(5) … (5) … 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 

§ 114a. (1) bis (9) … § 114a. (1) bis (9) … 

 (10) Das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2025 dient der Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2024/790 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte 
für Finanzinstrumente, ABl. Nr. L 2024/790 vom 08.03.2024 und dem 
Wirksamwerden der Verordnung (EU) 2024/791 zur Änderung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 in Bezug auf die Erhöhung der Datentransparenz, 
die Beseitigung von Hindernissen für die Entstehung konsolidierter Datenticker, 
die Optimierung der Handelspflichten und das Verbot der Annahme von 
Rückvergütungen für die Weiterleitung von Wertpapieraufträgen, ABl. 
Nr. L 2024/791 vom 08.03.2024. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 117. (1) bis (13) … § 117. (1) bis (13) … 

 (14) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 18, § 10 Abs. 6 und 6a, § 15 
Abs. 1a, die Überschrift zu § 18, § 19 Abs. 5, § 20 Abs. 1, 1b, 1c, 2, 4 und 6, § 21 
Abs. 1 Z 8 bis 10, § 76, § 77 Abs. 3, § 80 Abs. 2a, § 92 Abs. 4, § 106 Abs. 1 Z 7, 35, 
37 bis 40, 42, 43, 46, 50 und 51 sowie § 190 Abs. 4 Z 16 und Abs. 5 Z 13 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2025 treten mit 29. September 2025 in 
Kraft. Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich § 16 und § 16 samt Überschrift treten 
mit 29. September 2025 außer Kraft. 

 

10/M
E

 X
X

V
III. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

25 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




		2025-04-17T09:19:39+0200
	Parlamentsdirektion




